
Tätigkeit der Leitungskräfte zur Verbesserung der Ar
beitsbedingungen und zur Beseitigung von Mängeln an 
Maschinen und Anlagen, über die Qualität der Beleh
rungen usw. vorzunehmen. Die Ermittlungsergebnisse 
sind mit ihnen auszuwerten, um sie zur Aufdeckung 
von Ursachen und Bedingungen und zu deren unver
züglicher Beseitigung zu mobilisieren.
Das richtige Zusammenwirken aller an der Unter
suchung beteiligten Organe bei der Beseitigung der Ur
sachen und Bedingungen von Rechtsverletzungen ist 
eine wichtige Voraussetzung für eine wirksame vorbeu
gende Tätigkeit. Dabei ist jedoch zu beachten, daß so
wohl die Arbeitsschutzinspektionen als auch der Staats
anwalt und das Gericht nach dem Gesetz die Möglich
keit haben, dazu die erforderlichen Maßnahmen zu ver
anlassen. Die ungenügende Zusammenarbeit führte in 
einzelnen Fällen dazu, daß wegen ein und derselben 
Gesetzesverletzung, die als begünstigende Bedingung 
der Straftat festgestellt wurde, mehrere Organe Maß
nahmen zu deren Beseitigung veranlaßten. Teilweise 
hat man sich auch darauf verlassen, daß das Gericht 
die Beseitigung der Gesetzesverletzung verlangen würde. 
Es kommt aber gerade darauf an, daß das Organ tätig
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Die hohe gesellschaftliche Wirksamkeit der Tätigkeit 
der Gerichte bei der Bekämpfung der Rechtsverletzun
gen auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeits
schutzes ist nur durch die Einbeziehung der Werktäti
gen der Betriebe in die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Verfahren möglich. Diese Mitwir
kung der Werktätigen ist zugleich Ausdruck unserer 
sozialistischen Demokratie, des Rechts auf aktive Mit
gestaltung des gesamten gesellschaftlichen Lebens.

Die Vorbereitung des Verfahrens
Bei den Verfahren wegen Verletzung der Bestimmun
gen über den Gesundheits- und Arbeitsschutz handelt 
es sich zumeist um äußerst komplizierte Sachverhalte, 
deren Beurteilung ein Höchstmaß an Sachkenntnis er
fordert. Die Gerichte haben deshalb in Vorbereitung 
der Verhandlung Experten und Kollektive von Werk
tätigen zu konsultieren sowie die Betriebe, Betriebsteile, 
Baustellen oder Anlagen zu besichtigen1.
Hinsichtlich der Konsultation mit Experten zur Vor
bereitung der Verhandlung gibt es bei den Gerichten 
noch immer Unklarheiten, In der Regel werden zwar 
Sachverständige in das Verfahren einbezogen, jedoch 
wird die Bedeutung der vorherigen Konsultation mit 
sachkundigen Bürgern und Kollektiven für die Vorbe
reitung, Durchführung und Auswertung der Verhand
lung nicht in genügendem Maße erkannt. Bei der sach
kundigen Vorbereitung der Verfahren darf es allerdings 
im konkreten Fall nicht zur Vorwegnahme der Beweis
aufnahme kommen. So sollten z. B. nicht solche Bürger 
konsultiert werden, die im Verfahren als Sachverstän
dige auftreten. Auch darf das Gericht aus einer solchen 
Konsultation erworbene Kenntnisse nicht für die Ur- i

i Hierauf haben bereits Etzold/Wittenbeck in „Zur strafrecht
lichen Beurteilung und Bekämpfung von Verletzungen des 
Arbeits- und Brandschutzes“, NJ 1964 S. 7, hingewiesen und 
betont, daß die Gerichte in diesen Verfahren vor einem sach
kundigen Zuhörerkreis verhandeln und daß sich Unsicherheit 
des Gerichts und ungenügende Kenntnisse auf dem betreffen
den Gebiet nachteilig auf die Überzeugungskraft der Verhand
lung und Entscheidung auswirken.

wird, welches am schnellsten die wirksamste Maßnahme 
treffen kann.
Deshalb ist es erforderlich, daß bereits während der 
Ermittlungen das Untersuchungsorgan die notwendigen 
Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen und Bedin
gungen veranlaßt. Handelt es sich um solche Fragen, 
zu deren Lösung besondere fachliche und technische 
Kenntnisse erforderlich sind, und besteht die Möglich
keit einer Auflage durch die Arbeitsschutzinspektion 
oder ein staatliches Kontrollorgan, so ist in der Regel 
zu veranlassen, daß sich diese Organe für die Herstel
lung der Gesetzlichkeit einsetzen. Der Staatsanwalt 
sollte nur dann mit seinen spezifischen Mitteln tätig 
werden, wenn solche Voraussetzungen nicht vorliegen 
oder wenn es sich um besonders schwerwiegende Ge
setzesverletzungen handelt.
Wichtig ist aber, daß alle Maßnahmen zwischen den 
einzelnen Organen abgestimmt werden und eine Nie
derschrift darüber in der Hauptakte abgelegt wird. Der 
Betriebsgewerkschaftsleitung sollte immer eine Durch
schrift der Auflage, des Protestes usw. zur Kenntnis
nahme übergebjpn werden, damit sie die Durchsetzung 
der geforderten Maßnahmen unterstützen kann.

und Durchführung 
Arbeitsschutzverletzungen

teilsfindung verwenden, wenn nicht gleiche Feststellun
gen in der Beweisaufnahme getroffen werden.
In einem Rechtsmittelverfahren mußte z. B. festgestellt 
werden, daß das Gericht bei einer Baustellenbesichti
gung darauf hingewiesen worden war, daß möglicher
weise ein Umstand, für den die Angeklagten nicht ver
antwortlich waren, zu dem eingetretenen Schaden ge
führt haben könnte. Obwohl die Sachverständigen in 
der Hauptverhandlung diesen Hinweis nicht bestätigten * 
und das Gericht dieses Problem wegen der Kompliziert
heit aus eigener Sachkenntnis nicht allein beurteilen 
konnte, stützte es sich im Urteil auf seine eigenen Wahr
nehmungen außerhalb der Hauptverhandlung. (Es han
delte sich nicht um eine Augenscheineinnahme.)
Meines Erachtens sind für dieses Stadium der Vorbe
reitung des Verfahrens folgende Grundsätze zu beach
ten:
— Die Beurteilung der mit den Delikten auf dem Ge

biet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Zu
sammenhang stehenden komplizierten ökonomischen 
und technischen Probleme erfordert grundsätzlich 
vor der Verhandlung eine Konsultation mit Exper
ten und sachkundigen Bürgern oder Kollektiven.

— Als Experten kommen insbesondere Arbeitsschutz
inspektoren, Sicherheitsinspektoren, Fachleute aus 
den Betrieben (Ingenieure, Meister usw.), Wissen
schaftler, Mitarbeiter aus Konstruktions- und For
schungsabteilungen und als Kollektive die gewerk
schaftlichen Arbeitsschutzkommissionen in Eetracht.

— Die Konsultationen sollten, soweit dies zur Vertie
fung der Sachkenntnis — insbesondere hinsichtlich 
bestimmter technischer Verfahrensabläufe — notwen
dig ist, mit der Besichtigung der Betriebe verbunden 
werden.

— An der Konsultation haben nach Möglichkeit die an 
der Verhandlung beteiligten Schöffen teilzunehmen. 
Das wird insbesondere dann erforderlich sein, wenn 
das Gericht sachkundige Schöffen für die konkrete 
Verhandlung ausgewählt hat.
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